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BGB § 362 
Grundstückskaufvertrag; Erfüllung trotz Fehlüber-
weisung aufgrund falscher Kontodaten
Abruf-Nr.: 193847

BGB § 1923 
Erbfähigkeit einer Gewerkschaft bzw. einer Unter-
gliederung der Gewerkschaft als nicht rechtsfähiger 
Verein
Abruf-Nr.: 194211

Rechtsprechung
GBO § 35; EuErbVO Art. 63 Abs. 2, 69 Abs. 2
Nachweis des unmittelbaren Eigentumserwerbs an 
einem einzelnen Nachlassgegen stand durch dinglich 
wirkendes Vorausvermächtnis bzw. dinglich wirken-
de Teilungsanordnung aufgrund eines in Italien aus-
gestellten Europäischen Nachlasszeugnisses 

Die Zuweisung eines Grundstücks an einen 
von mehreren Erben in Anlage IV Ziff er 9 eines 
Europäischen Nachlasszeugnisses ist bei italieni-
schem Erbstatut hinreichende Grundlage für eine 
berichtigende Eintragung des Erben als Alleineigen-
tümer im Grundbuch.

KG, Beschl. v. 22.9.2022 – 1 W 348/22 

Problem
Als Eigentümerin einer in Berlin belegenen Eigen-
tumswohnung war eine italienische Staatsan gehörige 
eingetragen. Diese ist mit letztem Wohnsitz in Italien 
verstorben. Durch Testament hatte sie mehrere Perso-
nen zu Erben eingesetzt und einem der Miterben die in 
Berlin belegene Eigen tumswohnung zugewiesen. Über 
die Erbfolge wurde durch eine italienische Notarin ein 
Euro päisches Nachlasszeugnis erstellt. In dem Nach-
lasszertifi kat wurden mehrere Personen als Mit erben 
ausgewiesen. Des Weiteren wurde dem Nachlasszeug-
nis das Formblatt V – Anlage IV „Stellung und Rechte 
des/der Erben“ beigefügt. Unter Ziff er 9 („dem Erben 
zu gewiesene(r) Vermögenswert(e), für den/die eine Be-
scheinigung beantragt wurde“) wurde die Eigentums-
wohnung (gelegen in: S-Straße, Berlin (Deutschland), 
im Grundbuch von Friedrichshain eingetragen unter 
der Nummer ...) mit dem Hinweis eingetragen, dass 
diese einem bestimmten Mit erben zugewiesen wurde. 

Der begünstigte Miterbe beantragte beim Grundbuch-
amt in Berlin, dass er im Rahmen der Grundbuchbe-
richtigung unmittelbar nach der Erblasserin als Allein-
eigentümer eingetragen wird und legte als Nachweis 
für seinen Eigentumserwerb das Europäische Nach-

lasszeugnis vor. Der Antrag wurde vom Grundbuchamt 
zurückgewiesen. Dieses vertrat die Ansicht, sämtliche 
Erben seien als Miterben einzutragen. 

Entscheidung
Das Kammergericht dagegen hielt den Antrag für be-
gründet. Zunächst wies das Gericht darauf hin, dass 
aufgrund gewöhnlichen Aufenthalts der Erblasserin 
in Italien gem. Art.  21 Abs.  1 EuErbVO italienisches 
Recht anwendbar sei. Das italienische Recht sehe nicht 
nur vor, dass einem Erben durch Vorausvermächtnis 
das Eigentum an einer bestimmten Sache zugewandt 
werden könne, sodass das Eigentum an der Sache mit 
dem Tod des Erblassers von diesem auf den Vermächt-
nisnehmer übergehe, ohne dass es dazu einer Annahme 
bedürfe (Art. 649 Codice civile). Bei Einsetzung mehre-
rer Erben könne der Erblasser statt einer Teilungsanord-
nung, die die Erben nur schuldrechtlich binde (Art. 733 
Codice civile), den Nachlass auch mit dinglicher Wir-
kung selbst teilen (Art.  734 Codice civile). Ausweis-
lich der Entscheidung des EuGH vom 12.10.2017 (C-
218/16 – DNotI-Report 2017, 166 = DNotZ 2018, 33 
„Kubicka“) seien die dinglichen Wirkungen eines 
Vindikations legats nach Maßgabe des auf die Erbfolge 
anwendbaren Rechts auch in einem Mitgliedstaat anzu-
erkennen, dessen Recht einem Vermächtnis eine unmit-
telbare dinglichen Wirkung im Zeitpunkt des Eintritts 
des Erbfalls nicht zuerkennt. Das Kammergericht inter-
pretierte die Erwähnung der in Berlin belegenen Eigen-
tumswohnung unter Ziff er 9 des Formblatts V – Anlage 
IV zum Europäischen Nachlasszeugnis dahingehend, 
dass nach Ansicht der italienischen Notarin aufgrund 
des maßgeblichen italienischen Erbstatuts der Miterbe 
durch den Erbfall, jedenfalls aber mit Annahme der 
Erbschaft, Alleineigentümer der Wohnungseigentums-
einheit geworden sei, ohne dass es hierfür einer weiter-
gehenden Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft 
bedürfe. Die Begriff e „Erbe“ und „Vermächtnisnehmer“ 
seien im Euro päischen Nachlasszeugnis so zu verstehen, 
dass sie nur Erben, auf die der Nachlass unmittelbar mit 
der Erbfolge von Todes wegen übergehe, bzw. Empfän-
ger dinglich wirkender Ver mächtnisse erfassen (unter 
Bezugnahme auf OLG München ZEV 2017, 580 und 
OLG Nürnberg ZEV 2017, 579). Eine Eintragung unter 
Ziff er 9 des Formblatts V – Anlage IV zum Europäi-
schen Nachlasszeugnis könne daher nicht den Fall eines 
schuldrechtlichen Anspruchs auf ent sprechende Ausei-
nandersetzung einer Erbengemeinschaft oder Übertra-
gung eines Vermächtnis gegenstands betreff en, sondern 
allein den unmittelbaren Eigentumserwerb – sofern 
die Eintragung nicht ausdrücklich anderes kenntlich 
mache.

Praktische Bedeutung
Nach alledem ergibt sich für die Praxis, dass Eintra-
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gungen im Europäischen Nachlasszeug nis, wonach 
einem bestimmten Miterben oder einer dritten Person 
bestimmte Rechte bzw. Vermögensgegenstände zu-
gewiesen sind, im Zweifel stets als unmittelbarer Ver-
mögenserwerb durch diese Person auszulegen sind. Ent-
sprechend können solche Eintragungen im deutschen 
Registerrecht als Nachweis für den Erwerb des Eigen-
tums bzw. die Inhaberschaft an diesen Vermögens-
gegenstanden durch die bedachte Person verwandt wer-
den (ebenso OLG München ZEV 2021, 179). 

Literaturhinweis
Jonas Bühler, Preislimitierte Ankaufsrechte im Ge-
sellschaftsrecht: Eine Untersuchung der Wirksam-
keit und Anpassungsbedürftigkeit unter besonderer 
Berücksichtigung von gesellschaftsvertraglichen 
Abfi ndungsklauseln, Nomos Verlag, Baden-Baden 
2021, 504 Seiten, 128.– €

Die Satzung der GmbH kann in unterschiedlicher 
Weise dafür sorgen, dass die Gesellschafter bei Eintritt 
bestimmter Ereignisse auf den Geschäftsanteil eines 
Mitgesellschafters zurückgreifen können. Denkbar ist 
die Statuierung eines Vorkaufsrechts (im engeren Sin-
ne), eines Vorerwerbsrechts (Erwerbsvorrechts) oder 
einer Andienungspfl icht (vgl. Bacher/v. Blumenthal, 
GmbHR, 2007, 1016). Das Vorerwerbsrecht erfasst 
allgemein jeden Übertragungstatbestand oder sonsti-
ge Ereignisse (Kündigung, Beendigung der Mitarbeit, 
etc.). Bei der Andienung liegt der Akzent dagegen auf 
der Pfl icht des Veräußerers, seinen Anteil den Mitgesell-
schaftern zum Erwerb anzubieten, wobei das auslösende 
Moment auf die Absicht der Abtretung – unabhängig 
davon, welches Kausalgeschäft dem zugrunde liegt – 
vorverlagert wird. Insgesamt ist die Terminologie jedoch 
uneinheitlich.

Jonas Bühler befasst sich in seiner von Prof. Dr. Jessica 
Schmidt, LL.M. (Nottingham) an der Universität Bay-
reuth betreuten Dissertationsschrift mit preislimitierten 
Ankaufsrechten im Gesellschaftsrecht. Das Th ema tritt 
in der notariellen Praxis häufi g auf und ist entsprechend 
relevant. Der Aspekt der Preislimitierung führt hierbei 
in der Gestaltungspraxis zu besonderen Herausforde-
rungen. Da der Preis beim Ankaufsrecht von vorneher-
ein festgelegt wird, können sich Probleme dann ergeben, 
wenn der Ankaufspreis niedriger ist als der Verkehrs-
wert des betroff enen Anteils. Dadurch kann es bereits 
zu einer anfänglichen Unwirksamkeit der Vereinbarung 
kommen oder, falls die Diskrepanz zwischen Ankaufs-
preis und Verkehrswert erst später auftritt, eine Anpas-
sung des vereinbarten Ankaufspreises notwendig wer-
den. 

In seiner Betrachtung, die zunächst von der GmbH aus-
geht und erst in Teil  F die Übertragbarkeit auf ande-
re Gesellschaftsformen in den Blick nimmt, setzt sich 
Bühler – nachdem er die uneinheitliche Terminologie 
aufzeigt (mit tabellarischer Zusammenfassung, S.  79) 
– zu Beginn intensiv mit der dogmatischen Struktur 
der Ankaufsrechte auseinander (Teil  B). Überzeugend 
wird sodann zwischen dem von Anfang an bestehenden 
(Teil C) und dem erst nachträglich eintretenden (Teil D) 
Missverhältnis zwischen Ankaufspreis und Verkehrs-
wert bei preislimitierten Ankaufsrechten unterschieden. 
Der Autor verfolgt hierbei jeweils einen neuen, sich 
von der bisher herrschenden Meinung deutlich unter-
scheidenden Ansatz und betont stark die Bedeutung der 
Privatautonomie. Nachdem es einem Gesellschafter so-
gar möglich sei, sein Vermögen zu verschenken, müsse 
es nach entsprechender notarieller Belehrung möglich 
sein, einen besonders niedrigen Ankaufspreis zu verein-
baren, auch wenn im Vereinbarungszeitpunkt nicht klar 
sei, wer letztlich hiervon profi tiere. Diese Position wird 
auch bei einem nachträglich eintretenden Missverhält-
nis konsequent fortgeführt. Insgesamt soll nach Ansicht 
des Autors die Rechtsprechung zu Abfi ndungsklauseln 
nicht übertragbar sein, da bei Ankaufsrechten einer-
seits die Interessen der Gesellschaft gar nicht berührt 
seien, andererseits der Gesellschafter selbst die Anwen-
dung der Regelung – anders als bei Abfi ndungsklauseln 
– durch Nichtveräußerung seines Anteils vermeiden 
könne und zuletzt jeder Gesellschafter auch selbst von 
der Statuierung eines niedrigen Ankaufspreises selbst 
profi tieren könne (Spekulationsgeschäft). Da die Recht-
sprechung für die Beurteilung der Ankaufsrechte auf 
die Behandlung von Abfi ndungsklauseln zurückgreift, 
stellt der Autor auch diese dar und kommt auch insofern 
zu von der herrschenden Meinung stark abweichenden 
Ergebnissen.

Der Arbeit gelingt es, das bisher wenig untersuchte Ge-
biet der Ankaufsrechte dogmatisch zu erschließen und 
einen Grundstein für die Diskussion der Th ematik zu 
legen, die Praxis, Rechtsprechung und Wissenschaft 
noch längere Zeit beschäftigen dürfte. Die Disserta-
tionsschrift überzeugt durch eine klare Gedanken-
führung, welche sich in der übersichtlichen Struktur 
widerspiegelt. Diese erleichtert es – auch durch zahl-
reiche Zusammenfassungen der einzelnen Gedanken-
schritte – dem Leser, sich Zugang zu dem umfang-
reichen Werk zu verschaff en. Besondere Erwähnung 
verdient das Werk für die sehr gelungen Ausführun-
gen zur prozessualen Umsetzung und die ausführ-
lichen Hinweise für die Gestaltung (Teil  E). Die 
Musterformulierungen (siehe z.  B. S. 127  ff .) sind in 
einer Dissertationsschrift keineswegs zu erwarten, 
überzeugen jedoch durch die zweifelsohne gegebene 
Praxistauglichkeit. 


